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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Freller, 
Gudrun Brendel-Fischer, Oliver Jörg, Bernhard 
Seidenath, Jürgen Baumgärtner, Robert Branne-
kämper, Alex Dorow, Dr. Ute Eiling-Hütig, Dr. Tho-
mas Goppel, Klaus Holetschek, Dr. Gerhard Hopp, 
Hermann Imhof, Michaela Kaniber, Sandro Kirch-
ner, Bernd Kränzle, Helmut Radlmeier, Andreas 
Schalk, Carolina Trautner, Steffen Vogel, Manuel 
Westphal und Fraktion (CSU) 

Nach NC-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
Studienplatzvergabe schnellstmöglich neu regeln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Bundes-
ebene darauf hin zu wirken, dass die Bundesländer 
fristgerecht einen geeigneten Staatsvertrag ausarbei-
ten, um den Monita des Bundesverfassungsgerichts 
abzuhelfen. Der neue Staatsvertrag soll sicherstellen, 
dass die Studierenden in den Auswahlverfahren in 
einem transparenten und fairen Verfahren nach zuvor 
vom Gesetzgeber festgelegten Kriterien ausgewählt 
werden. In die Auswahlentscheidung sollten die vo-
raussichtliche Leistungsfähigkeit der Studierenden 
und die Aussicht auf einen möglichst hohen Studien-
erfolg ebenso berücksichtigt werden wie die für die 
Ausübung des Arztberufes notwendigen Kompeten-
zen der Bewerberinnen und Bewerber. 

Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht hatte im Dezember die 
bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften über die 
Studienplatzvergabe im Fach Humanmedizin für teil-
weise unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Das 
Bundesverfassungsgericht bemängelte unter anderem, 
dass der Gesetzgeber den Hochschulen ein eigenes 
Kriterienerfindungsrecht überlässt, die Standardisie-
rung und Strukturierung hochschuleigener Eignungs-
prüfungen nicht sichergestellt ist, die Hochschulen auf 
das Kriterium eines frei zu bestimmenden Rangs der 
Ortspräferenz zurückgreifen dürfen, die Abiturnoten 
ohne Ausgleichsmechanismus für deren nur einge-
schränkte länderübergreifende Vergleichbarkeit be-
rücksichtigt werden und für einen hinreichenden Teil 
der Studienplätze neben der Abiturdurchschnittsnote 
keine weiteren Kriterien mit erheblichem Gewicht Be-
rücksichtigung finden. Schließlich forderte das Bun-
desverfassungsgericht eine Begrenzung der Warte-
zeit. 

Die Bundesländer sollten ihre Länderkompetenz nut-
zen und von sich aus eine Initiative ergreifen, um eine 
für alle Seiten transparente, vernünftige und nachvoll-
ziehbare Lösung zu erarbeiten, die die Rechte der Be-
werberinnen und Bewerber nach Berufswahlfreiheit 
und gleichem Zugang zu zulassungsbeschränkten Stu-
diengängen wahrt und gleichzeitig auch die Bedürf-
nisse der Patientinnen und Patienten nach einer leis-
tungsfähigen medizinischen Versorgung in der Zu-
kunft im Blick hat. 

 



wenige Menschen schaffen es, sich in einem Satz so 
eklatant zu widersprechen wie Sie.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Adelt, 
wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Kommunal-
politik. Sie behaupten ständig, wir hätten vor zwei 
Jahren diesem Kompromiss im Bayerischen Landtag 
zugestimmt. Ich empfehle Ihnen, einmal die Protokolle 
nachzulesen. Kein einziger Kollege hat mit Ja ge-
stimmt. Hören Sie endlich auf, hier im Plenarsaal 
diese falschen Behauptungen zu verbreiten! Das gilt 
auch für all diejenigen, die das bis jetzt über uns be-
hauptet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben diesem Kompromiss, diesem Gesetz, mitnich-
ten zugestimmt.

Noch ein weiterer Punkt: Gerade weil wir FREI-
EN WÄHLER kommunalpolitische Erfahrung haben, 
wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Staatsregie-
rung bei diesem Thema für Klarheit sorgt. Herr Kolle-
ge Adelt, damit Sie das auch wissen: Die Staatsregie-
rung ist die oberste Rechtsaufsichtsbehörde. Herr 
Kollege Dr. Herrmann hat recht: Die Staatsregierung 
darf natürlich nicht in die kommunale Selbstverwal-
tung eingreifen, aber sie kann Empfehlungen für 
einen sinnvollen und gleichmäßigen Verwaltungsvoll-
zug geben. Das ist der Sinn und das Ziel dieses An-
trags. Dieser Antrag ist gut, und dieser Antrag ist rich-
tig. Wir werden es schaffen, dass die 
Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, und sor-
gen zusammen mit der CSU dafür, dass bis dahin ein 
kommunalfreundlicher Vollzug gewährleistet ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen.

Ich werde jetzt den Beschlusstext verlesen, über den 
dann in namentlicher Form abgestimmt wird:

Die Staatsregierung wird gebeten, die Kommu-
nen im Sinne eines einheitlichen Verwaltungsvoll-
zugs darauf hinzuweisen, dass Bescheide auf-
grund von Straßenausbaubeitragssatzungen bis 
zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
nicht erlassen werden sollen.

Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Dafür ste-
hen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 15.02 bis 
15.07 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Die Abstimmung ist ge-
schlossen. Die Stimmkarten werden außerhalb des 
Sitzungssaales ausgezählt. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Zeit für Gerechtigkeit – Bildungsqualität erhöhen, Fa-
milien stärken" auf Drucksache 17/20309. Über die-
sen Antrag wird ebenfalls in namentlicher Form abge-
stimmt. Dafür stehen drei Minuten zur Verfügung. – 
Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.07 bis 
15.10 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Wir schließen die Abstim-
mung und zählen außerhalb des Sitzungssaales aus. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20311 mit 17/20318 sowie die Drucksa-
chen 17/20331 mit 17/20333 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Wir unterbrechen jetzt die Sitzung und warten die Er-
gebnisse der Auszählungen ab.

(Unterbrechung von 15.11 bis 15.12 Uhr)

Ich eröffne nun wieder die Sitzung und gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmungen bekannt, zu-
nächst zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Martin Güll, Margit Wild und 
anderer und Fraktion (SPD) betreffend "Zeit für Ge-
rechtigkeit – –

(Unruhe)

Ich bitte doch um etwas Ruhe. Wir sind in wenigen 
Minuten, wenn nicht sogar Sekunden fertig. Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Martin Güll, Margit Wild und anderer und Fraktion 
(SPD) betreffend "Zeit für Gerechtigkeit – Bildungs-
qualität erhöhen, Familien stärken", Drucksa-
che 17/20309: Mit Ja haben 43 gestimmt, mit Nein 
haben 79 gestimmt, Stimmenthaltungen: 13. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Florian Streibl, Thorsten Glauber und anderer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Straßen-
ausbaubeiträge: Keine Bescheide mehr rausschi-
cken!", Drucksache 17/20310: Mit Ja haben 123 ge-
stimmt, mit Nein haben 13 gestimmt, 
Stimmenthaltungen gab es 4. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag angenommen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, 
Karl Freller, Gudrun Brendel-Fischer u.a. und Fraktion (CSU) 
Drs. 17/20316 

Nach NC-Urteil des Bundesverfassungsgerichts Studienplatz-
vergabe schnellstmöglich neu regeln 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Oliver Jörg 
Mitberichterstatterin: Isabell Zacharias 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst federführend zugewiesen. Weitere Aus-
schüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 77. Sitzung am 21. Februar 2018 beraten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 

 



 

17. Wahlperiode 10.04.2018 Drucksache 17/21603 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Thomas Kreuzer, Karl Frel-
ler, Gudrun Brendel-Fischer, Oliver Jörg, Bernhard Seidenath, 
Jürgen Baumgärtner, Robert Brannekämper, Alex Dorow, Dr. Ute 
Eiling-Hütig, Dr. Thomas Goppel, Klaus Holetschek, Dr. Gerhard 
Hopp, Hermann Imhof, Sandro Kirchner, Bernd Kränzle, Helmut 
Radlmeier, Andreas Schalk, Steffen Vogel, Manuel Westphal und 
Fraktion (CSU) 

Drs. 17/20316, 17/21319 

Nach NC-Urteil des Bundesverfassungsgerichts Studienplatzver-
gabe schnellstmöglich neu regeln 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene darauf hin zu 
wirken, dass die Bundesländer fristgerecht einen geeigneten Staats-
vertrag ausarbeiten, um den Monita des Bundesverfassungsgerichts 
abzuhelfen. Der neue Staatsvertrag soll sicherstellen, dass die Studie-
renden in den Auswahlverfahren in einem transparenten und fairen 
Verfahren nach zuvor vom Gesetzgeber festgelegten Kriterien aus-
gewählt werden. In die Auswahlentscheidung sollten die voraussichtli-
che Leistungsfähigkeit der Studierenden und die Aussicht auf einen 
möglichst hohen Studienerfolg ebenso berücksichtigt werden wie die 
für die Ausübung des Arztberufes notwendigen Kompetenzen der 
Bewerberinnen und Bewerber. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN und der Abgeordnete Felbinger (fraktionslos). 

Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist die 

Sache so entschieden. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
129. Plenum, 10.04.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 1
zur 129. Vollsitzung am 10. April 2018


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/20316 vom 24.01.2018
	Plenarprotokoll Nr. 121 vom 25.01.2018
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/21319 des WK vom 21.02.2018
	Beschluss des Plenums 17/21603 vom 10.04.2018
	Plenarprotokoll Nr. 129 vom 10.04.2018

